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Vorwort zur 15. Auflage

Innerhalb des dreigliedrigen Alterssicherungssystems der Bundesrepublik
Deutschland (gesetzliche Rentenversicherung, betriebliche Altersversorgung,
private Eigenvorsorge) gestaltet das Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen
Altersversorgung (Betriebsrentengesetz) vom 19.12.1974 seit nunmehr gut
40 Jahren die betriebliche Altersversorgung von knapp der Hälfte aller Arbeit-
nehmer in der gewerblichen Wirtschaft. Daneben sind weitere arbeitsrecht-
liche Bestimmungen und zahlreiche zivilrechtliche und steuerrechtliche Vor-
schriften für die betriebliche Praxis von besonderer Bedeutung. Unmittelbar
im Anschluss an das Inkrafttreten des Betriebsrentengesetzes wurde das Gesetz
mit einer ausführlichen Einführung durch die Verfasser sowie mit weiteren
wichtigen arbeitsrechtlichen, zivilrechtlichen, versorgungsrechtlichen und
steuerrechtlichen Vorschriften zur betrieblichen Altersversorgung (Beck-Tex-
te) veröffentlicht. Dieses Buch fand 1977 eine Neuauflage in den Beck’schen
Textausgaben und wurde 1988 zu einem handlichen Kommentar, in dem alle
Bestimmungen des Gesetzes erläutert und die neueste Rechtsprechung des
Bundesarbeitsgerichts dargestellt sind, erweitert.
Bis zur 14. Auflage zählte Prof. Dr. Dr. Wolfgang Förster zu den Mit-

herausgebern und hat das Werk seit seinem Entstehen maßgeblich mitgeprägt.
Die Herausgeber danken Prof. Dr. Dr. Wolfgang Förster für seinen heraus-
ragenden Beitrag zur Entstehung und Fortentwicklung diese Kommentie-
rung. Aus dem Kreis der Bearbeiter ausgeschieden ist mit der 14. Auflage auch
Herr Rechtsanwalt Rainer Hock, der die §§ 7–15 sowie §§ 18, 18a bearbeitet
hatte.
Das Buch wurde in der 15. Auflage in allen wesentlichen Passagen über-

arbeitet. Dabei wurden die Änderungen in der Rechtsprechung seit der letzten
Auflage aus dem Jahr 2014 berücksichtigt und weitere wichtige Fragen aus der
Beratungspraxis in den Text aufgenommen. Die Zahlen zu den Deckungs-
mitteln der betrieblichen Altersversorgung und zum Pensions-Sicherungs-Ver-
einwurden aktualisiert.
Im Berichtszeitraum ergaben sich wesentliche gesetzliche Änderungen des

Betriebsrentengesetzes:
Die Bestimmungen des Umsetzungsgesetzes zur EU-Mobilitätsrichtlinie

wurden in die Kommentierung eingearbeitet. Dies betrifft im Wesentlichen
die kürzere Unverfallbarkeitsfrist, die Regelungen zur Dynamisierung von
Anwartschaften, die Begrenzung der einseitigen Abfindungsmöglichkeiten
sowie die erweiterten Informationspflichten.
Breiten Raum nimmt auch die Kommentierung der Neuerungen durch das

Betriebsrentenstärkungsgesetz ein, das zum 1.1.2018 in Kraft tritt. Dies be-
trifft insbesondere § 1 Abs. 2a (reine Beitragszusage), § 1a Abs. 1a (zusätzli-
cher Arbeitgeberzuschuss bei Entgeltumwandlung), § 8 Abs. 3 (Sonderrege-
lung für Rückdeckungsversicherungen in der Insolvenz), § 16 Abs. 3 Nr. 2
(Rentenanpassung bei Pensionskassen), § 18 (Änderungen bei der Zusatzver-
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sorgung des öffentlichen Dienstes) sowie die §§ 19–25 (tarifvertragliches
Opting-out und Detailbestimmungen zur reinen Beitragszusage).
Aus der neuesten Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts wurde die

Entscheidung zur beitragsorientierten Leistungszusage aufgenommen, in der
das BAG erstmals inhaltliche Anforderungen für diese Zusageart formuliert
hat. Wichtige Entscheidungen betreffen auch die dynamische Auslegung von
Regelungen zur Altersgrenze 65 bei Gesamtversorgungszusagen. Neue Vor-
gaben hat das BAG für die Darlegungstiefe bei sachlich-proportionalen Grün-
den formuliert. Behandelt wird auch die Entscheidung, mit der eine Erschwe-
rung der versicherungsvertraglichen Lösung bei Direktversicherungen erfolgt
ist. Wichtige Entscheidungen sind auch zu den Themen vorgezogene Alters-
rente nach unverfallbarem Ausscheiden, Teilzeit und gespaltene Rentenfor-
mel, Teilzeit und Dienstzeitbegrenzung sowie zu Höchst- und Mindestalters-
grenzen ergangen. Für die Hinterbliebenenversorgung bedeutsam ist die
Rechtsprechung zu sog. Spätehenklauseln.
Besondere Bedeutung kommt den Entscheidungen zu, in denen das BAG

die Ablösbarkeit individualrechtlich begründeter Versorgungszusagen (zB von
Gesamtzusagen oder auch betrieblicher Übung) durch nachfolgende Gesamt-
zusagen des Arbeitgebers für zulässig hält. Behandelt wird zudem die Ein-
standspflicht bei Eigenbeiträgen und die Voraussetzungen für das Vorliegen
sog. Umfassungszusagen
Im Bereich der Insolvenzsicherung hat das BAG ua den Insolvenzschutz

von Kapitalzahlungen sowie die Insolvenzsicherung der Einstandspflicht bei
Pensionskassen und die fehlende Arbeitgeberstellung beherrschender Kon-
zernobergesellschaften für die Arbeitnehmer von Konzernunternehmen be-
handelt. Bei der Rentenanpassung wurden im Berichtszeitraum die Themen
Berechnungsdurchgriff, Auswirkung von Konzernverrechnungspreisen, Bio-
metrischer Faktor sowie Ausgliederung in eine Rentnergesellschaft vom BAG
entschieden. Schließlich ist auf die neue Rechtsprechung des BGH hinzuwei-
sen, der ebenfalls auf die Dispositivität des BetrAVG bei Organmitgliedern
erkannt und sich damit der Auffassung des BAG angeschlossen hat. Zudem
hat der BGH erneut die Behandlung der sog. rentenfernen Jahrgänge im
Rahmen der Umstellung der Gesamtversorgungssysteme des öffentlichen
Dienstes auf das sog. Punktemodell, die 2011 tarifvertraglich neu geregelt
worden war, als unwirksam beurteilt.
Im Bereich des Versorgungsausgleichs beschäftigt sich die Aktualisierung in

dieser Auflage ua mit der Rechtsprechung zum Kapitalwertverzehr im Ren-
tenbezug, zur Anwendung von Unisextafeln, zum Rechnungszins nach der
BilMoG-Änderung sowie zum Ausgleich fondsorientierter Anrechte.
In der Einführung finden sich ein kurzer Überblick über die Aufgabe der

betrieblichen Altersversorgung, über Inhalt und Bedeutung des Betriebsren-
tengesetzes sowie ein Hinweis auf die Motive des Gesetzgebers zu den
wichtigen Änderungen des Betriebsrentengesetzes durch das Betriebsrenten-
stärkungsgesetz. Rechtsprechung und Vorschriften sind auf den Stand von
Januar 2018 gebracht.
Mit dieser 15. Auflage fokussiert das Werk redaktionell auf die Kommen-

tierung des Gesetzes. Der Anhang wurde entfernt, um die bewährte kom-
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pakte Form des Kommentars zu erhalten und dennoch Raum für die
zusätzliche Erläuterung zu den Änderungen durch das Betriebsrentenstär-
kungsgesetz zu gewinnen. Im Hinblick auf den bisherigen Anhang wird auf
die im Internet auffindbaren Angebote zu Gesetzen und Verwaltungsanwei-
sungen (ua www.gesetze-im-internet.de) verwiesen.
Das Buch soll allen, die sich als Personal- oder Finanzleiter, Sachbearbeiter,

Mitglieder der Betriebsverfassungsorgane, Mitarbeiter von Verbänden und
Behörden, Richter, Berater, Gutachter, vereidigte Buchprüfer, Wirtschafts-
prüfer, Steuerberater oder Rechtsanwälte mit dem Gebiet der betrieblichen
Altersversorgung beschäftigen, einen raschen und zuverlässigen Überblick
über das Betriebsrentengesetz und den aktuellen Stand der Rechtsprechung
dazu vermitteln.
Die Autoren danken Herrn Diplom-Kaufmann Thomas Weppler für die

kritische Durchsicht der steuerlich relevanten Kommentierung zu § 1a Betr-
AVG. Besonderer Dank gebührt auch Frau Assessorin jur. Silke Bartling und
Frau Assessorin jur. Nina Willems für das Korrekturlesen der Druckfahnen.

Reutlingen/Wiesbaden, im Januar 2018

Dr. Michael Karst Theodor B. Cisch
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